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Keine ausreichend rasche Vorführung auf hoher See fest-
genommener somalischer Piraten vor einen Richter
Hassan u.a. gg. Frankreich, Urteil vom 4.12.2014, Kammer V, Bsw. Nr. 46.695/10 und 54.588/10

Leitsatz
Die gerichtliche Kontrolle einer Freiheitsentziehung 
muss spätestens vier Tage nach der Festnahme erfolgen, 
sofern nicht »absolut außergewöhnliche Umstände« vor-
liegen. Solche Umstände können gegeben sein, wenn 
Personen auf hoher See festgenommen werden und 
erst in den Jurisdiktionsstaat befördert werden müssen. 
Dort sind sie allerdings unverzüglich einem Richter vor-
zuführen.

Rechtsquellen
Art. 5 Abs. 1, Abs. 3 EMRK

Vom GH zitierte Judikatur
 ▸  Amuur/F v. 25.6.1996 

= EuGRZ 1996, 577 = ÖJZ 1996, 956
 ▸  Rigopoulos/E v. 12.1.1999 (ZE)
 ▸  Medvedyev u.a./F v. 29.3.2010 (GK) 

= NL 2010, 104
 ▸ Moulin/F v. 23.11.2010
 ▸ Vassis u.a./F v. 27.6.2013

Schlagworte
Freiheit, Recht auf persönliche; Freiheitsentziehung; 
Haft, Rechtmäßigkeit der; Haftprüfung; Piraterie; 
Somalia

Stefan Kieber

Sachverhalt

Dem vorliegenden Fall liegen zwei Beschwerden somali-
scher Staatsangehöriger zugrunde, einerseits von Herrn 
Hassan und Herrn Mohamoud (Bsw. Nr. 46.695/10) und 
andererseits von Herrn Ahmed (Bsw. Nr. 54.588/10).

Am 2.9.2008 bestiegen drei Männer die französische 
Segelyacht Le Carré d’As, die sich vor Somalia in interna-
tionalen Gewässern befand. Sie zwangen das an Bord 
befindliche französische Ehepaar, den Kurs zu ändern, 
um sich mit anderen Booten zusammenzuschließen. 
Etwa zehn Personen kamen in der Folge an Bord der 
Yacht, die am Abend die somalische Küste erreichte. 

Das Paar wurde ausgeraubt und als Geisel genommen, 
um ein Lösegeld von zwei Millionen Dollar zu erpressen.

Am 15.9.2008, als die Yacht in somalischen Hoheitsge-
wässern vor Anker lag, wurde vom französischen Militär 
eine Operation in Gang gesetzt, um die Geiseln zu befrei-
en. Der Angriff erfolgte kurz nach Mitternacht. Dabei 
wurde einer der Somalier getötet, während sechs ande-
re festgenommen wurden, darunter auch die Bf. Gegen 
2:00 Uhr früh wurden sie auf eine Fregatte der französi-
schen Marine, die Courbet, gebracht.

Die somalischen Behörden adressierten am 21.9.2008 
eine Verbalnote an die französischen Behörden, mit der 
sie zustimmten, dass die sechs festgenommenen Perso-
nen das somalische Gebiet unter der Kontrolle des fran-
zösischen Militärs verließen. Am selben Tag leitete der 
Staatsanwalt in Paris eine Voruntersuchung wegen Ent-
führung eines Schiffs, Festnahme und Einsperren ohne 
Freilassung vor dem siebten Tag zur Erlangung von 
Lösegeld in einer kriminellen Vereinigung ein.

Die sechs Verdächtigen wurden bis zum 22.9.2008 um 
13:30 Uhr an Bord der Courbet angehalten. Danach wur-
den sie zum Zwecke ihres Weitertransports nach Frank-
reich auf die französische Militärbasis in Dschibuti 
gebracht.

Am 23.9.2008 erreichten sie mit einem Militärflug-
zeug gegen 16:00 Uhr Frankreich. Sie wurden sofort dem 
zuständigen Polizeibeamten vorgeführt und um 17:00 
Uhr in Polizeigewahrsam genommen. Mit Hilfe eines 
Dolmetschers wurden sie über ihre Rechte informiert. 
Am 24.9.2008 hörte sie der Oberstaatsanwalt an und ver-
längerte ihren Gewahrsam um 24 Stunden.

Am 25.9.2008 wurde eine Untersuchung gegen die 
sechs Verdächtigen wegen krimineller Vereinigung, Ent-
führung eines Schiffs, Festnahme und willkürlichem 
Einsperren von mehreren Personen als Geiseln zur 
Erlangung von Lösegeld ohne Freilassung vor dem sieb-
ten Tage in einer kriminellen Vereinigung sowie organi-
siertem Raub eingeleitet.

Die Bf. geben an, dass sie am selben Tag um 17:54 
Uhr (Herr Hassan), um 19:30 Uhr (Herr Ahmed) bzw. um 
20:09 Uhr (Herr Mohamoud) einem Untersuchungsrich-
ter vorgeführt wurden. Gegen sie wurde in der Folge ein 
Verfahren eingeleitet und die Untersuchungshaft ver-
hängt.

http://www.menschenrechte.ac.at/orig/14_6/Hassan.pdf
http://www.menschenrechte.ac.at/docs/10_02/10_2_09.pdf
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Am 24.3.2009 riefen die sechs Verdächtigen das Beru-
ungsgericht Paris hinsichtlich ihrer Freiheitsentziehung 
zwischen 16. und 25.9.2008 mit Nichtigkeitsbeschwerde 
an. Sie stützten sich insbesondere auf die Art. 5 Abs. 1 
und Abs. 3 EMRK und brachten vor, ihre Festnahme und 
Haft hätte keine rechtliche Grundlage gehabt, und rüg-
ten die Zeit zwischen ihrer Festnahme und ihrer Vorfüh-
rung vor den Untersuchungsrichter. Die Untersuchungs-
kammer des Gerichts wies die Beschwerden mit Urteil 
vom 6.10.2009 ab. Sie verneinte dabei explizit einen Ver-
stoß gegen Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 EMRK.

Vier der Verdächtigen, darunter auch die Bf., wand-
ten sich gegen diese Entscheidung an den Cour de cas-
sation. Dessen Strafkammer wies die Beschwerden am 
17.2.2010 zurück.

Das Pariser Schwurgericht sprach Herrn Ahmed am 
30.11.2011 frei, befand Herrn Mohamoud und Herrn 
Hassan jedoch für schuldig und verurteilte sie zu sieben 
bzw. sechs Jahren Haft.

Rechtsausführungen

Die Bf. rügen insbesondere, dass ihre Freiheitsberau-
bung durch das französische Militär zwischen 16. und 
23.9.2008 keine rechtliche Grundlage gehabt hätte und 
damit Art. 5 Abs. 1 EMRK (Rechtmäßigkeit der Haft) ver-
letzt worden sei. Sie beschweren sich weiters über eine 
Verletzung von Art. 5 Abs. 3 EMRK (Recht auf Aburteilung 
binnen angemessener Frist), da sie nach ihrer Festnah-
me in den somalischen Hoheitsgewässern nicht »unver-
züglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur 
Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigten 
Person vorgeführt« worden seien.

I.  Zu Art. 1 EMRK

(39) Die Regierung gesteht im Hinblick auf die in der 
Rechtsprechung des GH herausgearbeiteten Kriterien 
ein, die im Fall Medvedyev u.a./F bestätigt wurden, dass 
die Bf. gemäß Art. 1 EMRK der Jurisdiktion Frankreichs 
unterfielen, und zwar ab ihrer Festnahme durch das 
französische Militär am 16.9.2008. Der GH nimmt dies 
zur Kenntnis.

II. Zur behaupteten Verletzung von Art. 5 EMRK

1.  Zum Vorliegen einer Freiheitsentziehung iSv. Art. 5 
EMRK

(40) Der GH bemerkt, dass die Bf. von der französischen 
Armee am 16.9.2008 gegen 2:00 Uhr festgenommen und 
dann auf ein französisches Schiff gebracht wurden, die 
Courbet. [...] Am 25.9.2008 wurden sie einem Untersu-
chungsrichter vorgeführt [...].

(41) Es ist offensichtlich, dass die Bf. während dieses 
ganzen Zeitraums iSv. Art. 5 EMRK ihrer Freiheit beraubt 
waren. Dies ist zwischen den Parteien nicht strittig.

2.  Zu den beiden Beschwerden gemeinsamen Rügen

a. Zur behaupteten Verletzung von Art. 5 Abs. 1 EMRK

(44) Dieser Teil der Beschwerde ist nicht offensicht-
lich unbegründet und auch aus keinem anderen Grund 
unzulässig und daher für zulässig zu erklären (einstim-
mig).

(60) Der GH betont zunächst, dass nicht bestrit-
ten wird, dass die Bf. vom französischen Militär fest-
genommen und dann ihrer Freiheit beraubt wurden, 
damit sie vor die französischen Gerichte gebracht wer-
den konnten, weil einige ernstzunehmende Umstände 
annehmen ließen, dass sie Straftaten gegen ein unter 
französischer Flagge fahrendes Schiff und die an Bord 
befindlichen französischen Staatsbürger begangen hat-
ten. Der GH leitet daraus ab, dass ein »hinreichender 
Verdacht« bestand, dass »die betreffende Person eine 
Straftat begangen hat« und dass die »Festnahme oder 
Freiheitsentziehung zur Vorführung vor die zuständige 
Gerichtsbehörde« iSd. Art. 5 EMRK erfolgte. Zu diesem 
letzten Punkt betont er, dass die Täter oder Mittäter von 
außerhalb der Republik begangenen Straftaten gemäß 
Art. 689 StPO von den französischen Gerichten verfolgt 
und verurteilt werden können, insbesondere wenn [...] 
das französische Recht anwendbar ist. Einerseits legt 
Art. 113-3 StGB [...] nun aber fest, dass das französische 
Strafrecht auf Straftaten anwendbar ist, die an Bord von 
unter französischer Flagge fahrenden Schiffen oder 
gegen diese begangen wurden, wo auch immer sie sich 
befinden. Andererseits weist Art. 113-7 StGB darauf hin, 
dass es auf jedes Verbrechen wie auch auf jedes mit Haft 
bedrohte Delikt anwendbar ist, das von einem Auslän-
der außerhalb der Republik begangen wurde, wenn das 
Opfer im Zeitpunkt der Straftat die französische Staats-
angehörigkeit besaß.

(61) Was die gesetzliche Grundlage für die Festnah-
me und Anhaltung der Bf. angeht, hat der Cour de cas-
sation festgestellt, dass »das französische Militär die der 
Piraterie Verdächtigen (...) auf Basis der Resolution 1816 
(2008) des Sicherheitsrats vom 2.6.2008 rechtmäßig fest-
genommen hatte. [Die Resolution] autorisierte die Staa-
ten, in den somalischen Hoheitsgewässern von den 
Befugnissen Gebrauch zu machen, die ihnen Art. 105 
der UN-Seerechtskonvention vom 10.12.1982 auf hoher 
See oder an jedem anderen Ort, der keiner staatlichen 
Hoheitsgewalt unterlag, übertrug«.

(63) Der GH betont, dass die Resolution 1816 (2008), 
die Antwort auf einen von den somalischen Behörden 
erklärten Bedarf war, vor den Gegebenheiten des vorlie-
genden Falles angenommen worden war. § 7 lit. a dieser 
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Resolution autorisierte die Staaten, die mit der soma-
lischen Übergangsregierung im Kampf gegen die Pira-
terie und die bewaffneten Raubüberfälle vor der Küste 
Somalias kooperierten, nachdem diese dem UN-Gene-
ralsekretär zuvor von der Übergangsregierung genannt 
worden waren, für einen Zeitraum von sechs Monaten, 
»in die Hoheitsgewässer Somalias einzulaufen, um see-
räuberische Handlungen und bewaffnete Raubüberfäl-
le auf See im Einklang mit den nach dem einschlägi-
gen Völkerrecht auf hoher See zulässigen Maßnahmen 
gegen Seeräuberei zu bekämpfen«.

(64) Frankreich war zum Zeitpunkt der Gegebenhei-
ten des Falles einer dieser Staaten, nachdem die soma-
lischen Behörden es zuvor am 1.9.2008 gemäß § 7 
gemeldet hatten. Es war daher [...] zum Einlaufen in die 
somalischen Hoheitsgewässer autorisiert, [...] ohne dass 
es nötig gewesen wäre, zuvor eine gesonderte Zustim-
mung von Somalia zu erlangen.

(65) Was die Maßnahmen betrifft, die Frankreich 
zu diesem Zweck ermächtigt war, in den somalischen 
Hoheitsgewässern zu setzen, so autorisierte es § 7 lit. b 
der Resolution 1816 (2008), » im Einklang mit den nach 
dem einschlägigen Völkerrecht auf hoher See zulässi-
gen Maßnahmen gegen Seeräuberei alle notwendigen 
Mittel« anzuwenden. Anders gesagt war es im Hinblick 
auf Akte der Piraterie autorisiert, in den somalischen 
Hoheitsgewässern unter denselben Bedingungen zu 
handeln wie jenen, die vom Völkerrecht für die Bekämp-
fung der Piraterie auf hoher See vorgesehen waren. Nun 
waren aber das Entern und die Geiselnahme [...] zum 
einen Akte der Piraterie iSv. Art. 101 des UN-Seerechts-
übereinkommens. Zum anderen ermächtigt Art. 105 
dieser Konvention jeden Staat, sei es auf hoher See oder 
an jedem anderen Ort, der keiner staatlichen Hoheits-
gewalt unterliegt, nicht nur, [...] ein durch Seeräuberei 
erbeutetes und in der Gewalt von Seeräubern stehendes 
Schiff oder Luftfahrzeug aufzubringen, sondern auch, 
»die Personen festzunehmen« und die an Bord befindli-
chen Vermögenswerte zu beschlagnahmen. Dieser Arti-
kel fügt hinzu, dass die Gerichte des Staates, der die 
Aufbringung durchgeführt hat, insbesondere über die 
zu verhängenden Strafen absprechen können. Das gilt 
für »jeden Staat«, womit insofern umso eindeutiger der 
Staat erfasst ist, dessen Flagge das der Piraterie zum 
Opfer gefallene Schiff gehisst hat, als nach Völkerrecht 
die Schiffe auf hoher See grundsätzlich der ausschließli-
chen Jurisdiktion ihres Flaggenstaates unterliegen.

(66) Unter Berücksichtigung, dass die Resolution 1816 
(2008) zudem unter Kapitel VII der UN-Charta ange-
nommen wurde, gesteht der GH daher zu, dass die von 
den Bf. gerügte Festnahme und Freiheitsberaubung, 
die zum Ziel hatten, sie wegen angeblicher Verbrechen 
gegen ein Schiff unter französischer Flagge und franzö-
sische Staatsangehörige vor die französischen Gerichte 
zu überstellen, eine gesetzliche Grundlage besaßen.

(67) [...] Auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise 
betrifft auch die Qualität des »Gesetzes«.

(68) Diesbezüglich befindet der GH angesichts des 
Wortlauts der Resolution 1816 (2008) und des von ihr 
klar dargetanen Ziels, nämlich der Verstärkung der 
Bekämpfung von Piraterie und bewaffneten Raubüber-
fällen vor der Küste Somalias, dass das Einschreiten der 
französischen Behörden in somalischen Hoheitsgewäs-
sern auf der Basis der genannten Resolution zum Zweck 
der Festnahme von Individuen, die verdächtigt wurden, 
auf hoher See gegen ein Schiff unter französischer Flag-
ge und französische Staatsangehörige vom Völkerrecht 
als Piraterie qualifizierte Handlungen gesetzt zu haben, 
»vorhersehbar« war. Anders gesagt konnten die Bf. ange-
sichts dieser Resolution unter den Umständen des Fal-
les zu einem vernünftigen Maß vorhersehen, dass sie 
durch die Entführung der Le Carré d’As und die Geisel-
nahme der Besatzung Gefahr liefen, von den französi-
schen Streitkräften zum Zwecke der Vorführung vor die 
französischen Gerichte festgenommen und angehalten 
zu werden.

(69) Der GH stellt dennoch fest, dass das zur damali-
gen Zeit auf von französischen Streitkräften wegen Pira-
terie auf hoher See festgenommene Personen anwend-
bare Recht keine Bestimmung enthielt, welche die 
Bedingungen der Freiheitsentziehung festlegte, die 
ihnen in der Folge auferlegt werden konnte, um sie vor 
das zuständige Gericht zu führen.

(70) Dahin geht auch die Feststellung in einem Rund-
schreiben des Justizministers vom 13.7.2011 »betref-
fend die Bekämpfung der Seepiraterie und die Aus-
übung polizeilicher Befugnisse des Staates auf See«. 
Dieses betont nämlich, dass Frankreich vor dem Gesetz 
Nr. 2011-13 vom 5.1.2011 »über keine für die spezifische 
Verfolgung von Piraterie geeignete Gesetzgebung ver-
fügte« und dass »der rechtliche Rahmen des Arrests von 
auf hoher See festgenommenen Personen nicht im Ein-
klang mit der Entwicklung in der Rechtsprechung des 
GH zu stehen schien«. [...] Dieser Rahmen [...] »würde 
nicht explizit die Möglichkeit einer präzise umschrie-
benen Freiheitsentziehung vorsehen, die ’angemessen’ 
reglementiert war und unter der Kontrolle eines Rich-
ters erfolgte«.

(71) [...] Der GH leitet daraus ab, dass das zur Zeit der 
Gegebenheiten des Falles in Kraft befindliche Rechts-
system keinen ausreichenden Schutz gegen willkürliche 
Verletzungen des Rechts auf Freiheit bot.

(72) Verletzung von Art. 5 Abs. 1 EMRK (einstimmig).

b. Zur behaupteten Verletzung von Art. 5 Abs. 3 EMRK

(75) Dieser Teil der Beschwerde ist nicht offensicht-
lich unbegründet und auch aus keinem anderen Grund 
unzulässig und daher für zulässig zu erklären (einstim-
mig).
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(88) Der GH bemerkt, dass auch wenn der Gewahrsam 
der Bf. der Kontrolle des Oberstaatsanwalts unterlag, 
dieser nicht als »ein Richter oder eine andere gesetzlich 
zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigte 
Person« iSd. Art. 5 Abs. 3 EMRK angesehen werden kann. 
Der GH leitet daraus ab, dass selbst unter der Annah-
me, dass die Bf. während ihrem Polizeigewahrsam vom 
Oberstaatsanwalt angehört wurden, sie erst mit ihrer 
Vorführung vor den Untersuchungsrichter vor ein ent-
sprechendes Organ gelangten, also [...] neun Tage und 
etwa zwanzig Stunden nach ihrer Festnahme.

(89) Die gerichtliche Kontrolle muss allerdings [...] 
in jedem Fall binnen einer Maximalfrist von vier Tagen 
nach der Festnahme erfolgen, solange nicht »absolut 
außergewöhnliche Umstände« vorliegen. [...]

(90) Im vorliegenden Fall stellt sich daher die Frage, 
ob »absolut außergewöhnliche Umstände« diese Dauer 
von fast zehn Tagen rechtfertigten.

(91) Im Fall Rigopoulos/E, der das Abfangen eines [...] 
Schiffs [...] durch die spanische Zollfahndung auf hoher 
See betraf [...], befand der GH, dass eine Zeitspanne von 
16 Tagen angesichts der dortigen Umstände nicht gegen 
[...] Art. 5 Abs. 3 EMRK verstieß. [...] Er berücksichtigte 
dabei, dass der Bf. bei seiner Ankunft auf spanischem 
Boden sofort per Flugzeug nach Madrid verbracht und 
am Folgetag dem Gericht vorgeführt wurde. [...]

(92) Der GH hat auch im Fall Medvedyev u.a./F, wo die 
französische Armee auf hoher See die Besatzung eines 
kambodschanisches Schiffes [...] festnahm und ihr für 
13 Tage die Freiheit entzog [...], das Vorliegen entspre-
chender Umstände akzeptiert.

(93) Im Fall Vassis u.a./F hatte der GH eine ähnliche 
Sachlage zu untersuchen. Es handelte sich [...] um die 
Besatzung eines Schiffs, das unter der Flagge von Pana-
ma segelte [...]. Den neun Besatzungsmitgliedern wurde 
18 Tage die Freiheit entzogen [...]. Bei ihrer Ankunft in 
Frankreich wurden sie etwa 48 Stunden in Polizeige-
wahrsam gehalten, bevor sie einem Haftrichter vorge-
führt wurden.

(95) Der GH hat zwischen diesem Fall und den Fällen 
Rigopoulos/E und Medvedyev u.a./F einen bedeutenden 
Unterschied betont und daraus folgend auf eine Verlet-
zung von Art. 5 Abs. 3 EMRK entschieden.

(96) Er hat einerseits beobachtet, dass die vom Bf. in 
Rigopoulos/E erlittene Freiheitsentziehung unter der 
Kontrolle des Untersuchungsgerichts Madrid erfolgte 
[...]. Andererseits hat er bemerkt, dass die Bf. in Medve-
dyev u.a./F rasch einem Untersuchungsrichter [...] vorge-
führt worden waren, nämlich zwischen acht und neun 
Stunden nach dem Beginn ihres Polizeigewahrsams in 
Frankreich. Im Fall Vassis u.a./F folgte der etwa 48-stün-
dige Polizeigewahrsam der Freiheitsentziehung, welche 
die Bf. an Bord ihres Schiffs erlitten hatten, was ihre Vor-
führung vor »einen Richter oder eine andere gesetzlich 
zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtig-

te Person« entsprechend verzögerte. Nach Ansicht des 
GH rechtfertigte jedoch unter den Umständen des Fal-
les nichts diese zusätzliche Zeitspanne: [...] die 18 Tage, 
welche die Beförderung des Schiffs und der Bf. nach 
Frankreich gedauert hatte, hätte es den Behörden erlau-
ben müssen, deren Ankunft auf französischem Gebiet 
in Kenntnis der Sachlage vorzubereiten. Er hat befun-
den, dass diese Zeitspanne von 18 Tagen ohne gericht-
liche Kontrolle nicht nur den folgenden Polizeigewahr-
sam seiner Rechtfertigung beraubte, sondern zudem 
einen »besonderen Umstand« darstellte, der »das von 
Art. 5 Abs. 3 EMRK vorgesehene Erfordernis der Rasch-
heit noch strenger machte als wenn der Beginn des Poli-
zeigewahrsams mit der Freiheitsentziehung zusammen-
fällt«. Er hat festgestellt, dass die Bf. ab ihrer Ankunft in 
Frankreich und »unverzüglich« vor »einen Richter oder 
eine andere gesetzlich zur Wahrnehmung richterlicher 
Aufgaben ermächtigte Person« geführt hätten werden 
müssen.

(97) Der GH befindet, dass diesem Ansatz im vorlie-
genden Fall zu folgen ist. [...] Frankreich griff 6.000 km 
von seinem Staatsgebiet entfernt ein, um Akte der Pira-
terie nicht ungestraft zu lassen, deren Opfer ein Schiff 
unter seiner Flagge und zwei seiner Staatsangehöriger 
wurden. Die Taten wurden von somalischen Staatsan-
gehörigen an der Küste Somalias begangen, in einem 
Bereich, wo die Piraterie sich auf besorgniserregende 
Weise entwickelte, während die Behörden dieses Lan-
des unfähig waren, diese Plage zu bekämpfen [...]. Der 
GH versteht es, dass die französischen Behörden, nach-
dem sie festgestellt hatten, dass die somalischen Behör-
den unfähig gewesen wären, den Prozess der Bf. sicher-
zustellen, nicht in Betracht ziehen konnten, sie diesen 
zu übergeben. Er erachtet zudem die Erklärung der 
Regierung für überzeugend, wonach die Dauer der Über-
stellung nach Frankreich zu einem großen Teil der Not-
wendigkeit geschuldet war, zuvor die Zustimmung der 
somalischen Behörden einzuholen, sowie dem dadurch 
aufgrund des schlechten Zustands des Verwaltungs-
apparats dieses Landes provozierten Aufschub. Insbe-
sondere weil die Überstellung nur kurze Zeit nach dem 
Erlangen der Zustimmung dieser Behörden erfolgte und 
unter Berücksichtigung der Schwierigkeiten, die mit der 
Organisation einer solchen Aktion von einem sensiblen 
Bereich wie dem Horn von Afrika aus verbunden sind, 
stellt der GH keinen Umstand fest, aus dem hervorge-
hen würde, dass mehr Zeit gebraucht worden wäre als 
notwendig.

(99) Der GH ist daher bereit zuzugestehen, dass »abso-
lut außergewöhnliche Umstände« die Dauer der von den 
Bf. erlittenen Freiheitsentziehung zwischen ihrer Fest-
nahme und ihrer Ankunft auf französischem Staats-
gebiet erklären. Anders gesagt steht die Schlussfolge-
rung der Untersuchungskammer des Berufungsgerichts 
Paris, wonach »die Dauer ihrer Anhaltung unüberwind-
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bare Konsequenz der zeitlichen und örtlichen Umstän-
de ihrer Festnahme [und] es faktisch unmöglich war [...], 
diese absolut außergewöhnlichen Umständen zu über-
winden«, in diesem Punkt im Einklang mit der Recht-
sprechung des GH.

(100) Es bleibt dennoch in Unterscheidung des vorlie-
genden Falles von den Fällen Rigopoulos/E und Medve-
dyev u.a./F und in Annäherung an den Fall Vassis u.a./F 
der Umstand, dass die Bf., nachdem sie einmal in Frank-
reich angekommen waren, für 48 Stunden in Polizeige-
wahrsam genommen wurden, statt dass man sie unver-
züglich einem Untersuchungsrichter vorführte. Dass 
dieser Gewahrsam wie vom Cour de Cassation festgestellt 
mit dem nationalen Recht in Einklang stand, ist im Kon-
text der Beurteilung der Beachtung der Bedingung der 
Raschheit nach Art. 5 Abs. 3 EMRK nicht entscheidend.

(101) Wie in Vassis u.a./F befindet der GH, dass nichts 
unter den Umständen des Falles eine solche zusätzliche 
Zeitspanne rechtfertigte.

(102) Der GH bemerkt, dass die Entführung der 
Le Carré d’As nach Somalia und die Geiselnahme am 
2.9.2008 stattfanden und dass die französischen Behör-
den schnell entschieden haben, einzugreifen. Davon 
zeugt der Umstand, dass die Courbet bereits am 5.9.2008 
mit einer Kommandotruppe an Bord an Ort und Stel-
le entsandt wurde. Zumindest 18 Tage sind daher zwi-
schen dieser Entscheidung und der Ankunft der Bf. in 
Frankreich vergangen, während derer die französischen 
Behörden die für die »unverzügliche« Vorführung dersel-
ben vor ein französisches Gericht notwendigen Disposi-
tionen treffen hätten können.

(103) Was das Argument der Regierung betrifft, 
wonach der Polizeigewahrsam der Bf. sich aus der Not-
wendigkeit der Untersuchung erkläre, erinnert der GH 
daran, dass seine Rechtsprechung hinsichtlich Zeit-
spannen von zwei oder drei Tagen, bei denen er die 
Nichtvorführung vor einen Richter nicht als dem Erfor-
dernis der Raschheit zuwiderlaufend angesehen hat, 
nicht bezweckt, den Behörden zu erlauben, ihre Unter-
suchung zu vertiefen und schwerwiegende und überein-
stimmende Indizien zu sammeln, die geeignet sind, zur 
Einleitung eines Verfahrens gegen die Bf. durch einen 
Untersuchungsrichter zu führen. Man kann daher dar-
aus keinen Willen ableiten, den nationalen Behörden 
eine Zeitspanne zur Verfügung zu stellen, über die sie 
frei disponieren könnten, um die Anklage zu vervoll-
ständigen: das von Art. 5 Abs. 3 EMRK verfolgte Ziel ist 
es nämlich zu erlauben, jede schlechte Behandlung auf-
zudecken und jeden ungerechtfertigten Eingriff in die 
individuelle Freiheit auf ein Minimum zu reduzieren, 
um den Einzelnen durch eine automatische Kontrolle 
gleich am Anfang zu schützen. Dies soll innerhalb einer 
strikten Zeitgrenze erfolgen, die kaum Flexibilität in der 
Auslegung zulässt.

(104) Folglich kam es zu einer Verletzung von Art. 5 
Abs. 3 EMRK, da die Bf. bei ihrer Ankunft in Frankreich, 
obwohl sie bereits seit sechs Tagen und sechzehn Stun-
den ihrer Freiheit beraubt waren, in Polizeigewahrsam 
genommen wurden, statt »unverzüglich« einem »Richter 
oder einer anderen gesetzlich zur Wahrnehmung rich-
terlicher Aufgaben ermächtigten Person« vorgeführt zu 
werden (einstimmig).

3.  Zu den zusätzlichen Rügen der Beschwerde 
Nr. 54.588/10

(105) Der Bf. rügt, er sei von den Gründen für seine Haft 
und die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen nicht 
informiert worden, wodurch Art. 5 Abs. 2 EMRK verletzt 
sei. [...]

(106) [...] Er hat [diesbezüglich] den innerstaatli-
chen Rechtsweg nicht erschöpft, womit dieser Teil der 
Beschwerde [...] als unzulässig zurückzuweisen ist (ein-
stimmig).

(107) Der Bf. rügt auch, keinen Zugang zu einem 
Gericht gehabt zu haben, um die Rechtmäßigkeit seiner 
Festnahme in Somalia durch das französische Militär, 
der in dessen Hände bis zu seiner Ankunft in Frankreich 
erlittenen Freiheitsentziehung und seines Polizeige-
wahrsams bestreiten zu können. Er beruft sich auf Art. 5 
Abs. 4 EMRK [...].

(108) Diese Beschwerde ist nicht offensichtlich unbe-
gründet und auch aus keinem anderen Grund unzuläs-
sig und daher für zulässig zu erklären (einstimmig).

(112) [...] Da er bereits eine Verletzung von Art. 5 Abs. 3 
EMRK festgestellt hat, was die Zeitspanne anbelangt, 
innerhalb welcher der Bf. vor ein Organ geführt wurde, 
das zu einer solchen Kontrolle geeignet war, befindet der 
GH, dass es nicht angezeigt ist, die Gegebenheiten auch 
unter Art. 5 Abs. 4 EMRK zu untersuchen (einstimmig).

III. Entschädigung nach Art. 41 EMRK

Je € 5.000,– für immateriellen Schaden an jeden der Bf.; 
€ 7.272,46,– an Herrn Ahmed (Bsw. Nr. 54.588/10) für 
Kosten und Auslagen (einstimmig).

Anmerkung
Siehe zu dem Art. 5 Abs. 3 EMRK betreffenden Teil der 
Beschwerde auch das ebenfalls am 4.12.2014 ergangene 
Urteil Ali Samatar u.a./F (17.110/10 und 17.301/10), wo 
der GH in einem ähnlich gelagerten Fall ebenfalls eine 
Verletzung dieser Bestimmung feststellte.

•


